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Resolution zur Nachbesserung des Krankenhausschutzschirmes  
 
Anlage: Resolution KT KH-Finanzierung 
 
 
 
 
 
I. Vorlage an den  
 
Verwaltungs- und Finanzausschuss 07.12.2021 
zur Vorberatung    öffentlich 
 
Kreistag 20.12.2021 
zur Beschlussfassung    öffentlich 
 
 
 
II. Beschlussantrag 
 
Der Landkreis Böblingen fordert dringend von der Bundes- und 
Landesregierung die Nachbesserung des Krankenhaus-Schutzschirms für 
eine auskömmlich gesicherte Krankenhausfinanzierung. 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat das Thema in seiner Sitzung 
vom 07.12.2021 vorberaten und empfiehlt dem Kreistag, antragsgemäß 
zu beschließen. 
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III. Begründung 
 
Das Pandemiejahr 2021 droht für die Krankenhäuser zum finanziellen Desaster zu werden.  
 
Die Politik auf der Bundes- und der Landesebene muss umgehend tätig werden. Nach den 
Ergebnissen des BWKG-Indikators rechnen 65 % der bis November befragten baden-
württembergischen Krankenhausgeschäftsführungen damit, dass ihr Haus das Jahr 2021 
mit roten Zahlen abschließen wird.  
 
Eine derartig hohe Defizitquote gab es noch nie bei den Indikator-Umfragen.  
Auch der Klinikverbund Südwest kämpft mit einem Defizit in zweistelliger Millionenhöhe. In-
mitten einer Pandemie, in der die Krankenhäuser eine zentrale Rolle für die COVID-19 
Patientinnen und Patienten einnehmen, lässt die Politik die Kliniken bisher finanziell im 
Regen stehen!  
 
Daher beschließt der Landkreis Böblingen die in der Anlage beigefügte Resolution zur 
Nachbesserung des Krankenhaus-Schutzschirms. Die Forderung zur Nachbesserung des 
Krankenhausschutzschirms wird insbesondere auch von der Krankenhausgesellschaft 
Baden-Württemberg (BWKG) vertreten. Auf die beigefügte Anlage wird vorliegend 
umfassend Bezug genommen 
   
 
IV. Finanzielle Auswirkungen 
 
Keine.    
 

 
Roland Bernhard    
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